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30./VI Sitzung des Ortsbeirates Priort der Gemeinde Wustermark 
Donnerstag, 25.04.2019, um 18:45 Uhr 

Sitzungsort: Gemeindehaus Priort, Chaussee 26f, 14641 Wustermark 

Tagesordnung: 

 
- öffentlicher Teil - 

 

1.1.  Begrüßung und Eröffnung  

1.2.  Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung 

 

1.3.  Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf) 

 

1.4.  Feststellung der öffentlichen Tagesordnung  

2.  Bericht des Ortsvorstehers im öffentlichen Teil der Sitzung  

3.  Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO  

4.  Einwohnerfragestunde  

5.  Herstellung von Fußwegeverbindungen zwischen Priort und der Döberitzer Heide 
hier: Informationen zum aktuellen Arbeitsstand 

I-013/2019 

6.  Diskussion und Abstimmung über den geplanten Standort eines Schwalbenhauses 
südöstlich der Ecke Neubauernweg / Potsdamer Weg 

 

7.  Die Verwaltung informiert den Ortsbeirat Priort über den Sachstand der Bearbeitung zur 
Verkehrsberuhigung in der Chaussee 

 

8.  Die Verwaltung informiert den Ortsbeirat Priort über den Sachstand zur Verlängerung der 
Buslinie 609 von Potsdam Ortsteil Kartzow nach dem Bahnhof des Wustermark Ortsteil 
Priort 

 

9.  Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK) Wustermark 
Hier: Beratung und Beschlussfassung zur Einleitung des Erarbeitungsprozesses 

B-043/2019 

10.  Sachlicher Teilflächennutzungsplan "Windenergienutzung" der Gemeinde Wustermark 
hier: Beratung und Beschlussfassung über einen Grundsatzbeschluss 

B-044/2019 

11.  Konkretisierung der Standorte für die Aufstellung von Bänken und Fahrradständern in allen 
Ortsteilen entsprechend der Bürgerbudgets 2019 und der Haushaltsvorschläge zum 
Bürgerbudget 2018 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 

B-041/2019 

12.  Konkretisierung der Standorte für Baumpflanzungen in allen Ortsteilen entsprechend des 
Gewinnervorschlags Nr. 22 des Bürgerbudgets 
Hier: Beratung und Beschlussfassung 

B-042/2019 
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- nichtöffentlicher Teil - 
 

13.  Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen 
die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung 

 

14.  Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung  

15.  Bericht des Ortsvorstehers im nicht öffentlichen Teil der Sitzung  

16.  Anfragen von Mitgliedern des Ortsbeirates im nicht öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 
GeschO 

 

 
 

   ………………………. 
Der Ortsvorsteher 

des Ortsteiles Priort 

 

1. Das Vorstehende wird hiermit nach § 15 der Hauptsatzung der Gemeinde Wustermark 
öffentlich bekannt gemacht. 

2. Diese öffentliche Bekanntmachung wird zudem auf der Internetseite der Gemeinde 
Wustermark, unter www.wustermark.de, ausgewiesen. 

 
Aushangvermerk 

 Ausgehängt am: ………………… i.A.  

(Siegel) Abzunehmen am: …………………   

 Abgenommen am: ………………… 

 Auszuhängen in: Hauptschaukästen Buchow-Karpzow, Elstal, Hoppenrade, Priort und Wustermark 

http://www.wustermak.de/
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